
4. Ausführungsgesetz zur Übergabe-Konvention

Strafgefangenen gegenüber der Strafvollzugseinrich
tung bzw. dem Jugendhaus erforderlich. Er wird er
bracht
1. bei Kindern aus bestehender Ehe durch die Ein

tragung der im Haushalt des Strafgefangenen le
benden eigenen oder der an Kindes Statt ange
nommenen Kinder im Personalausweis der Deut
schen Demokratischen Republik bzw. durch 
Vorlage der Geburtsurkunde,

2. in allen anderen Fällen durch die Vorlage einer 
entsprechenden Unterhaltsfestlegung.

(2) Für Kinder ab vollendetem 15. Lebensjahr ist 
der Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit jährlich 
durch eine Bescheinigung über den weiteren Besuch 
einer allgemeinbildenden Schule, des Bestehens 
einer Berufsausbildung oder des Vorliegens von Er
werbsunfähigkeit zu erbringen.
(3) Liegt für Unterhaltsberechtigte keine Unter
haltsfestlegung vor, wird laufender Unterhalt nur 
dann gezahlt, wenn die Unterhaltsberechtigten ent
sprechend der Sozialfürsorgeverordnung vom
4. April 1974 (GBl. I Nr. 22 S. 224) Sozialfürsorgelei
stungen erhalten und der Rat der Stadt, des Stadtbe
zirkes bzw. der Gemeinde die Aufforderung zur Un
terhaltszahlung gemäß §26 der Sozialfürsorgever
ordnung an den unterhaltspflichtigen Strafgefange
nen richtet. Der Unterhalt wird in diesen Fällen an 
den zuständigen Rat der Stadt, des Stadtbezirkes 
bzw. der Gemeinde überwiesen.

Anmerkung: Die SozialfürsorgeVO vom 4.4. 1974 
ist außer Kraft. Es gilt jetzt die [Lj VO vom 23. 11. 
1979 über Leistungen der Sozialfürsorge - Sozialfür
sorgeVO - (GBl. 1 Nr. 43 S. 422) i. ck F. der 2. VO 
vom 26. 7. 1984 (GBL 1 Nr. 23 S. 283).

(4) Verschweigt ein Strafgefangener seine Unter
haltspflicht, besteht Anspruch auf die Zahlung des 
laufenden monatlichen Unterhalts durch die Straf

vollzugseinrichtung bzw. das Jugendhaus erst ab 
dem Monat, in dem diesen das Bestehen der Unter
haltspflicht zur Kenntnis gelangt. Die Zahlung er
folgt erst nach Vorliegen des Nachweises der Unter
haltspflicht des Strafgefangenen.

S 8
Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen bzw. Ju
gendhäuser haben zu gewährleisten, daß unterhalts
pflichtige Strafgefangene eine Veränderung der für 
die Bemessung der Höhe des Unterhalts maßgebli
chen Verhältnisse den Unterhaltsberechtigten un
verzüglich mittcilen, soweit das nicht bereits wäh
rend der Untersuchungshaft vorgenommen wurde. 
Strafgefangenen ist Gelegenheit zu geben, in den in 
Frage kommenden Fällen mit den Unterhaltsberech
tigten eine außergerichtliche Vereinbarung über die 
Höhe des Unterhalts für die Dauer des Vollzuges der 
Strafe mit Freiheitsentzug abzuschließen und bei 
Nichteinigungeine Abändcrungsklage einzureichen.

§ 9
Haben Unterhaltsberechtigte, die nicht Staatsbürger 
der Deutschen Demokratischen Republik sind, ih
ren Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik und sind die Bedingungen für eine 
Gewährung von Unterhalt gegeben, ist Vorausset
zung für die Zahlung von Unterhalt die Vorlage 
einer Unterhaltsfestlegung oder der Geburtsurkun
de bei Kindern aus bestehender Ehe und die Mög
lichkeit des Unterhaltstransfers. Die Unterhaltsfest
legungen sowie die Geburtsurkunden müssen die 
rechtlichen Voraussetzungen für ihre Verwendung 
erfüllen.

§ 10
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 5. Mai 
1977 in Kraft.

4.
Gesetz
zur Ausführung der Konvention vom 19. Mai 1978
über die Übergabe zu Freiheitsstrafe verurteilter Personen zum Vollzug der Strafe 
in dem Staat, dessen Staatsbürger sie sind

vom 21. Dezember 1979 (GBl. 1 Nr. 45 S. 468)

Vorbemerkung: Die Ubergabe-Konvention ist
ahgedr. unter Reg -Nr. 4 .1 .

§ 1
Zuständiges Organ
Die Aufgaben und Befugnisse, die sich für die Deut

sche Demokratische Republik aus den Bestimmun
gen der Konvention ergeben, nimmt der Ministerder 
Justiz wahr, soweit nachfolgend nichts anderes be
stimmt ist.
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